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Fallbeispiel: Sterilisation bei rechtlicher Betreuung
Quellen:
https://law-journal.de/jahrgang-2020/heft-2-2020/der-begriff-des-naturlichen-willens/
Schwangerschaftsabbruch: https://openjur.de/u/301218.html
Fixierung für Depotspritze nicht genehmigungsfähig:
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&Art=en&sid=1417afc
fa2e912767d411f96ebf55d01&nr=9894&pos=0&anz=121

Frage zur Sterilisation von Menschen, die unter rechtlicher
Betreuung stehen
Frau Müller möchte wissen, ob und unter welchen Voraussetzungen sie als rechtliche Betreuerin
ihrer Schwester (Frau Müller-Schulze) eine Sterilisation zur dauerhaften Empfängnisverhütung in
die Wege leiten kann. Kann Frau Müller-Schulze trotz ihrer Psychosen, dem damit verbundenen
Wahn und ihrer Alkoholabhängigkeit selbst darüber entscheiden, ob sie eine Sterilisation möchte
oder nicht?

Frau Müller-Schulze hat immer wieder ungeschützten Geschlechtsverkehr, weil sie aufgrund eines
Wahns glaubt, durch die Verwendung von Kondomen oder ähnlichen Verhütungsmethoden vergiftet
zu werden. Sie wäre aber mit einem Kind komplett überfordert. Wegen ihrer schweren
Schizophrenie verkennt sie die Realität und glaubt, sie werde auch durch empfängnisverhütende
Medikamente vergiftet, weshalb sie zu deren Einnahme nicht bereit ist. Eine gynäkologische
Behandlung – egal welche – will sie nicht zulassen, weil sie aufgrund ihres Wahns glaubt, mit ihr
würden dabei gefährliche medizinische Experimente durchgeführt.

Frau Müller-Schulze hat bereits ein Kind, das wegen familiengerichtlicher Maßnahmen in einer
Pflegefamilie lebt, weil durch die Suchterkrankung und die Psychosen das Wohl des Kindes
gefährdet war. Frau Müller-Schulze leidet sehr unter der Trennung von ihrem Kind. Aus Angst, dass
ihr ein weiteres Kind ebenfalls weggenommen würde, möchte sie nie mehr schwanger werden und
droht, im Fall einer erneuten Trennung von einem Kind, sich das Leben zu nehmen. Sie spricht
davon, dass sie sich deshalb sterilisieren lassen will, aber aus Angst vor den befürchteten
medizinischen Experimenten nicht mit „schulmedizinischen Methoden“ sondern bei einer
Heilpraktikerin.

Aufgrund der Alkoholabhängigkeit bestünde bei einer Schwangerschaft der Frau Müller-Schulze
außerdem das Risiko, dass das Kind durch den Alkohol im Mutterleib gesundheitlich geschädigt
würde.

Antwort: Sterilisation bedarf der Einwilligung eines
zusätzlichen Sterilisationsbetreuers und der Zustimmung
des Betreuungsgerichts, Zwangssterilisation ist nicht

https://contao53.betanet.de/betreuung.html
https://contao53.betanet.de/psychosen-schizophrenie.html


13.01.2026 Seite 2/5 © 2026 beta Institut gemeinnützige GmbH
Kobelweg 95, 86156 Augsburg

möglich
Frau Müller darf als rechtliche Betreuerin ihrer Schwester nicht in deren Sterilisation einwilligen.

Sterilisationsbetreuung

Soll Frau Müller-Schulze dennoch sterilisiert werden, kann nur ein sog. Sterilisationsbetreuer in
die Sterilisation einwilligen. Das Betreuungsgericht muss diesen als zusätzlichen Betreuer
bestellen. Weder ein Betreuungsverein, noch eine Betreuungsbehörde darf diese Aufgabe
bekommen.

Zustimmung des Betreuungsgerichts

Außerdem muss das Betreuungsgericht der Sterilisation vorab zustimmen.

Damit das Betreuungsgericht einer Sterilisation von Frau Müller-Schulze zustimmt, müssten alle
folgenden Voraussetzungen vorliegen:

Die Sterilisation entspricht dem sog. natürlichen Willen der Frau Müller-Schulze.1.
Frau Müller-Schulze bleibt auf Dauer unfähig, selbst in die Sterilisation einzuwilligen.2.
Ohne die Sterilisation ist anzunehmen, dass Frau Müller-Schulze schwanger würde.3.
Infolge dieser Schwangerschaft4.

wäre das Leben der Frau Müller-Schulze bedroht
oder
es droht schwerwiegende Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen
Gesundheitszustands der Frau Müller-Schulze.

Diese Gefahren können nicht auf zumutbare andere Weise abgewendet werden.5.
Die Schwangerschaft kann nicht durch andere zumutbare Mittel verhindert werden.6.

Natürlicher Wille

Der natürliche Wille ist zu unterscheiden vom freien Willen. Wenn eine Person wegen Krankheit
und/oder Behinderung nicht einsichtsfähig ist oder nicht nach ihren Einsichten handeln kann, kann
sie sich zu den Dingen, die davon betroffen sind, keinen freien Willen mehr bilden. Ihr natürlicher
Wille kann dem widersprechen, was sie gewollt hätte, wenn ihr Wille frei gewesen wäre. Näheres
unter Rechtliche Betreuung.

Frau Müller-Schulzes Wille ist durch die Psychosen und den damit verbundenen Wahn nicht mehr
frei, denn sie kann dadurch Vieles nicht mehr einsehen, z.B. dass ihr weder Vergiftung noch
medizinische Experimente drohen.

Das bedeutet aber nicht, dass sie keinen Willen mehr hat. Der Wille von Menschen, deren Wille nicht
(mehr) frei ist, heißt natürlicher Wille.

Einwilligungsfähigkeit

Frau Müller-Schulze kann derzeit nicht selbst in eine Sterilisation einwilligen. Sie kann nämlich
durch ihren Wahn z.B. nicht mehr verstehen, dass die Verwendung anderer Verhütungsmethoden
nicht mit den von ihr befürchteten Vergiftungen und Experimenten verbunden wäre und dass die
Heilpraktikerin sie nicht sterilisieren kann. Näheres zur Einwilligungsfähigkeit unter
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Geschäftsfähigkeit.

Voraussetzungen für die Zustimmung des Betreuungsgerichts liegen nicht
vor

Bei Frau Müller-Schulze muss auch das Betreuungsgericht derzeit eine Sterilisation ablehnen.

Begründung:

Wenn Frau Müller-Schulze nicht verhütet, aber ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, ist es
wahrscheinlich, dass sie schwanger wird.

Bis Ende 2022 war gesetzlich ausdrücklich geregelt, dass Folgendes als Gefahr für die seelische
Gesundheit gilt, die eine Sterilisation bei Einwilligungsunfähigkeit rechtfertigen kann:
Behinderungsbedingt könnte eine Trennung vom eigenen Kind nötig werden.

Dies wurde aus dem Gesetz gestrichen, weil eine solche Trennung gegen die UN-
Behindertenrechtskonvention verstoßen würde. In Artikel 23 Abs. 4 Satz 2 der Konvention steht: "In
keinem Fall darf das Kind aufgrund einer Behinderung entweder des Kindes oder eines oder beider
Elternteile von den Eltern getrennt werden."

Zwar kann die Gefahr einer Trennung vom Kind trotzdem noch immer Grund für eine Sterilisation
sein, aber Menschen mit Behinderungen wie Frau Müller-Schulze haben ein Recht auf Hilfe, um ihr
Kind selbst betreuen zu können, z.B. auf Elternassistenz.

Ob Frau Müller-Schulze infolge einer Schwangerschaft Lebensgefahr oder eine schwerwiegende
Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustands droht, hängt in ihrem
konkreten Fall davon ab, ob sie mit Unterstützung ihr Kind behalten kann oder ob es ihr
weggenommen wird – dann droht sogar der Suizid. Möglicherweise könnte diese Gefahr also durch
Hilfen wie die Elternassistenz und Hilfen zur Erziehung ohne Trennung vom Kind abgewendet
werden, so dass diese Voraussetzung für eine Sterilisation trotz fehlender Einwilligungsfähigkeit
nicht vorläge.

Die Schwangerschaft könnte wahrscheinlich auch durch andere Empfängnisverhütungsmethoden
verhindert werden, z.B. durch das Einsetzen einer Hormonspirale. Dafür wäre jedoch eine
Zwangsbehandlung nötig, weil Frau Müller-Schulze wegen ihres Wahns aus Angst vor Experimenten
das nicht freiwillig durchführen lassen würde. Die Verhütung durch eine ärztliche
Zwangsmaßnahme müsste – wenn sich ihr Wahn nicht bessern sollte – mehrfach durchgeführt
werden, was weder vom Betreuungsgericht genehmigungsfähig noch zumutbar wäre.
Freiheitseinschränkungen, die Geschlechtsverkehr verhindern, sind ihr auch nicht zumutbar.

Die Sterilisation entspricht allerdings auch nicht dem sog. natürlichen Willen von Frau Müller-
Schulze, da sie zwar sterilisiert werden will, aber nicht mit „schulmedizinischen Methoden“.

Frau Müller-Schulzes Wahn könnte außerdem wieder verschwinden, so dass nicht sicher ist, ob sie
bezogen auf die Sterilisation dauerhaft einwilligungsunfähig bleibt.

Dass bei einer Schwangerschaft der Frau Müller-Schulze eine Schädigung des Kindes im Mutterleib
durch Alkohol wahrscheinlich ist, ist für die Entscheidung des Betreuungsgerichts nicht relevant.
Eine Zwangssterilisation um zu verhindern, dass ein Kind mit Behinderung geboren wird, ist in

https://contao53.betanet.de/geschaeftsfaehigkeit.html
https://contao53.betanet.de/elternassistenz-fuer-eltern-mit-behinderungen.html
https://contao53.betanet.de/erziehungshilfe.html
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Deutschland verboten.

Möglichkeiten der Frau Müller, Frau Müller-Schulze zu helfen

Frau Müller kann sich über Verhütungsmethoden für Frau Müller-Schulze beraten lassen und
versuchen, diese trotz des Wahns zu überreden, freiwillig zu verhüten.

Sollte Frau Müller-Schulze schwanger werden, kann Frau Müller ihr helfen, Elternassistenz und
Hilfen zur Erziehung für das Kind selbst zu beantragen. Kann Frau Müller-Schulze auch mit Hilfe die
Anträge nicht selbst stellen, kann Frau Müller die Anträge stellen. Sofern das Betreuungsgericht
Frau Müller diese Aufgabenbereiche noch nicht übertragen haben sollte, muss Frau Müller vorab
einen Antrag auf Erweiterung ihres Aufgabenkreises beim Betreuungsgericht stellen.

Bei Einwilligungsunfähigkeit bezogen auf einen Schwangerschaftsabbruch (Abtreibung) kann Frau
Müller ggf. als Betreuerin über einen nichtrechtswidrigen Schwangerschaftsabbruch bei Frau
Müller-Schulze entscheiden, wenn die Voraussetzungen (medizinische oder kriminologische
Indikation) dafür vorliegen. Näheres unter Schwangerschaftsabbruch.

Bei medizinischer Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch (z.B. Lebensgefahr für die
werdende Mutter) kann dieser unter Umständen sogar gegen den sog. natürlichen Willen von Frau
Müller-Schulze durchgeführt werden. Natürlicher Wille ist das, was Frau Müller-Schulze unter
Einfluss ihres psychotischen Wahns will. Voraussetzung dafür ist, dass sie den
Schwangerschaftsabbruch nach ihrem sog. mutmaßlichen Willen gewollt hätte. Der mutmaßliche
Wille ist das, was sie wahrscheinlich ohne die Einschränkungen durch die Psychosen gewollt hätte.

jd: Quelle zu Zwangsabtreibung: Hier habe ich auf S. 19 etwas gefunden:
http://marce-gesellschaft.de/wp-content/uploads/2022/05/Vortrag-PERICK_Schutz-des-Kindes-in-der-
Mutter-vor-der-Mutter.pdf
lm: Bei kriminologischer Indikation vermute ich, dass keine Zwangsabtreibung möglich sein wird,
denn womit sollte das begründet werden? Sicher bin ich da aber auch nicht wirklich. Das mit der
Lebensgefahr stimmt auf jeden Fall, ich weiß aber leider nicht, ob es vielleicht sogar das einzige
Beispiel ist, bei dem eine Zwangsabtreibung möglich ist. Wenn ja wäre das "z.B." dann ja falsch.
Es kann auch sein, dass es schon bei deutlich geringeren Problemen in Frage kommt und was
passiert, wenn eine Trisomie beim Kind festgestellt wird? Schau mal hier:
https://taz.de/Spaetabtreibungen-in-Deutschland/!5681768/.
Ich habe den Eindruck, dass es in Deutschland eine starke Tendenz dazu gibt, bei festgestellter
möglicher Behinderung des Kindes ganz schnell eine medizinische Indikation bescheinigt wird und
kann mir durchaus vorstellen, dass die eine oder andere Betreuerin das dann auch mit
Zwangsabtreibung durchsetzen will. Ich weiß einfach echt nicht, was dazu die Betreuungsgerichte
sagen. Solange wir dazu nichts wissen, können wir es aber gerne erst einmal so stehen lassen.
ay: Den letzten Absatz stehen lassen, solange wir nicht mehr wissen. Diesen Kommentar auch.

Verwandte Links
Rechtliche Betreuung

Rechtliche Betreuung > Verfahren und Ablauf

Patientenvorsorge

https://contao53.betanet.de/schwangerschaftsabbruch.html
https://contao53.betanet.de/betreuung.html
https://contao53.betanet.de/rechtliche-betreuung-verfahren-ablauf.html
https://contao53.betanet.de/patientenvorsorge.html
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Sterilisation

https://contao53.betanet.de/sterilisation.html

